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(5) Die Leiter der bilanzierenden Organe und bilanz
bestätigenden Organe sind für die Wahrnehmung der 
Bilanzverantwortung persönlich verantwortlich und den 
Leitern der übergeordneten Organe rechenschaftspflich
tig. Die Delegierung der Bilanzverantwortung auf nach- 
geordnete Organe, Betriebe, volkseigene Kombinate 
und Einrichtungen ist unzulässig.

(6) Der Vorsitzende der Staatlichen Plankommission, 
die Minister und anderen Leiter zentraler Staatsorgane 
sind berechtigt, für die Bilanzen gemäß Abs. 1 Ziffern 1 
und 2 Wirtschaftsorgane, volkseigene Betriebe und 
Kombinate mit der Vorbereitung und Ausarbeitung 
von Bilanzen und Vorschlägen für Bilanzentscheidun
gen sowie mit der operativen Arbeit und der Abrech
nung der Bilanzen zu beauftragen (bilanzbeauftragte 
Organe). Die Verantwortung der bilanzierenden Or
gane wird dadurch nicht eingeschränkt. Die bilanzie
renden Organe haben den bilanzbeauftragten Organen 
Vorgabebilanzen als Bestandteil der staatlichen Aufga
ben und die bestätigten Bilanzen als Bestandteil der 
staatlichen Planauflagen zu übergeben. Auftretende Bi
lanzprobleme sind durch die bilanzbeauftragten Organe 
unverzüglich den bilanzierenden Organen vorzulegen 
und von diesen zu entscheiden. Der Umfang der Auf
gaben der bilanzbeauftragten Organe ist im einzelnen 
durch die bilanzierenden Organe zu bestimmen.

§4
Volkswirtschaftlich begründeter Bedarf

(1) Der volkswirtschaftlich begründete Bedarf wird 
durch die staatlichen Plankennziffem' und staatlichen 
Normative der Materialökonomie sowie durch fort
schrittliche Materialverbrauchs- und Vorratsnormen er
faßt und ausgewiesen. Die Festlegung des volkswirt
schaftlich begründeten Bedarfs (Inlandverwendung und 
Export) hat entsprechend den objektiven Erfordernis
sen der planmäßigen proportionalen Entwicklung der 
Volkswirtschaft bei der Vorbereitung und Ausarbeitung 
des Fünfjahrplanes sowie der Vorbereitung, Ausarbei
tung und Durchführung der Jahresvolkswirtschafts- 
pläne in einem stufenweisen Prozeß gemäß den Ab
sätzen 2 bis 5 zu erfolgen. Hierbei haben die bilanzie
renden Organe die Vorbilanzierung der nächstfolgenden 
Planzeiträume (einschließlich der bereits getroffenen 
Entscheidungen und eingeleiteten Prozesse) und die 
Arbeit mit Planreserven zu gewährleisten. Für Kon
sumgüter ist im Umfang der im Bilanzverzeichnis fest
gelegten Nomenklatur der eingeschätzte notwendige 
Bedarf zwischen den Organen der Industrie und des 
Binnenhandels abzustimmen und gemäß § 29 Abs. 1 zu 
begründen.

(2) Die Leiter der zentralen Staatsorgane, Wirt
schaftsorgane, Betriebe, volkseigenen Kombinate und 
Einrichtungen haben den volkswirtschaftlich begründe
ten Bedarf ihres Verantwortungsbereiches unter An
wendung fortschrittlicher Normen und Kennziffern der 
ökonomischen Materialverwendung und Vorratswirt
schaft zu ermitteln. Sie sind verpflichtet, den Bedarf 
ihres Verantwortungsbereiches gegenüber dem überge
ordneten bzw. dem bilanzierenden Organ auf der 
Grundlage dieser Normen und Kennziffern nachzuwei
sen und hierzu Berechnungen vorzulegen.

(3) Bei der Vorbereitung, Ausarbeitung und Bilan
zierung des Fünfjahrplanes wird der volkswirtschaft
lich begründete Bedarf durch die auf der Grundlage 
der Ergebnisse der Vorbilanzierung der Staatlichen 
Plankommission festgelegten Vorgabebilanzen und Bi

lanzvorgaben und die staatlichen Plankennziffern be
stimmt. Davon ausgehend haben die bilanzierenden Or
gane entsprechend ihrer eigenen Vorbilanzierung und 
unter Nutzung der Ergebnisse ihrer Analyse- und Pro
gnosetätigkeit sowie der liefer- und abnehmerseitigen 
Markt- und Bedarfsforschung den volkswirtschaftlich 
begründeten Bedarf zu präzisieren, auf die Erzeugnis
positionen aufzugliedern und der Bilanzierung zugrunde 
zu legen.

(4) Bei der Vorbereitung, Ausarbeitung und Bilan
zierung der Jahresvolkswirtschaftspläne wird der volks
wirtschaftlich begründete Bedarf insbesondere durch 
die Vorgabebilanzen und Bilanzvorgaben und durch 
die Plandirektive festgelegt sowie durch abgeschlossene 
Kooperationsvorbereitungsverträge und Liefer- und 
Leistungsverträge präzisiert. Dabei sind die gemäß 
Abs. 3 für den Fünf jahrplan getroffenen Entscheidun
gen zugrunde zu legen.

(5) Im Prozeß der Durchführung der Jahresvolkswirt
schaftspläne wird der volkswirtschaftlich begründete 
Bedarf durch die staatlichen Planauflagen einschließ
lich der bestätigten Bilanzen und die im Prozeß der 
Plandurchführung erforderlichen Entscheidungen be
stimmt sowie durch damit übereinstimmende Liefer- 
und Leistungsverträge präzisiert.

§5
Entwicklung und Anwendung 

von fortschrittlichen Normen und Kennziffern 
für das Aufkommen und die Verwendung

(1) Die Leiter der Betriebe, volkseigenen Kombinate 
und Einrichtungen haben bei der Planung und Leitung 
des betrieblichen Reproduktionsprozesses auf der 
Grundlage der zentralen staatlichen Planung fort
schrittliche Normen und Kennziffern für das Aufkom
men und die Verwendung (insbesondere für den Mate
rialverbrauch, die Bildung von Vorräten, den Energie
verbrauch und den Einsatz sowie die Nutzung von 
Grundmitteln) nach wissenschaftlichen Methoden aus
zuarbeiten und anzuwenden. Bei der Verteidigung der 
Planentwürfe bzw. der Rechenschaftslegung vor dem 
Leiter des übergeordneten Organs ist der Nachweis 
über die Ermittlung und Anwendung dieser Normen 
und Kennziffern zu erbringen.

(2) Die Leiter der den Betrieben, volkseigenen Kom
binaten und Einrichtungen übergeordneten Staats- und 
Wirtschaftsorgane sind für die Prüfung und Bestätigung 
der entsprechend den jeweiligen Reproduktionsbedin
gungen entscheidenden Normen und Kennziffern für 
das Aufkommen und die Verwendung sowie für die 
Kontrolle ihrer Einhaltung verantwortlich. Die Festle
gung der zu bestätigenden Normen und Kennziffern 
hat durch die Leiter der übergeordneten Staats- und 
Wirtschaftsorgane auf der Grundlage der ihnen über
gebenen staatlichen Normative für das Aufkommen 
und die Verwendung zu erfolgen. Die bestätigten Nor
men und Kennziffern sind verbindliche Grundlage für 
die Planung des Aufkommens und der Verwendung 
durch die Staats- und Wirtschaftsorgane, Betriebe, 
volkseigenen Kombinate und Einrichtungen und für 
die Begründung gegenüber den bilanzierenden Orga
nen.

(3) Die bilanzierenden Organe sind verpflichtet, bei 
der Berechnung der Bilanzen und bei Bilanzentschei
dungen die fortschrittlichen Normen und Kennziffern 
gemäß den Absätzen 1 und 2 anzuwenden. Sie haben 
durch eigenständige Berechnungen, inbesondere mittels


